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Synopse 

 

Bildungsgesetz - Führungsstrukturen PS/MS – Schritt 2 

 

Geltendes Recht Arbeitsversion FS Sek I/II Arbeitsversion FS PS/MS Notizen 

 Bildungsgesetz        

 Der Landrat des Kantons Basel-
Landschaft 

  

 beschliesst:   

 I.   

 Der Erlass SGS 640 (Bildungsgesetz 
vom 6. Juni 2002) (Stand 
1. August 2021) wird wie folgt geändert: 
(Bezieht die Änderungen der LRV 
2019/139 mit ein) 

  

§  15 
Aufgaben der Trägerschaft 

 § 15 Abs. 1   

1 Die Einwohnergemeinden und der 
Kanton haben als Schulträgerinnen 
bzw. als Schulträger folgende Aufga-
ben: 

 1 Die Einwohnergemeinden und der 
Kanton haben als Schulträgerinnen 
bzw. als Schulträger folgende Aufga-
ben: 

 

a. Sie legen das Einzugsgebiet ihrer 
Schulen und Schulhäuser fest. 

   

http://bl.clex.ch/data/640/de


 

Entwurf Synopse Bildungsgesetz Führungsstrukturen PS/MS 07.09.2021 Seite 2 von 42 

Geltendes Recht Arbeitsversion FS Sek I/II Arbeitsversion FS PS/MS Notizen 

b. Sie regeln die Wahl der Schulräte.  b. (geändert) Sie regeln die Wahl 
der Mitglieder der Schulräte der kan-
tonalen Schulen sowie der Mitglieder 
der Schulräte oder Schulkommissio-
nen der kommunalen Schulen, sofern 
die Einwohnergemeinden solche 
Gremien einsetzen. 

Für die kommunalen Schulen sind ver-
schiedene Führungsmodelle vorgese-
hen. Grundsätzlich wird neu der Ge-
meinderat an Stelle des Schulrats zu-
ständig für die Linienführung der Schu-
le. Die Gemeinden können jedoch 
wählen, ob der Gemeinderat diese 
Aufgaben selbst übernimmt, die Ge-
meinde die Aufgaben des Gemeinde-
rats an einen Schulrat delegiert (bei 
Kreisschulen zwingend) oder der Ge-
meinderat von einer beratenden Kom-
mission unterstützt wird.  

c. Sie errichten, unterhalten und fi-
nanzieren die Schulbauten und 
Schuleinrichtungen. 

   

d. Sie kommen für das Schulmaterial 
auf. 

   

e. Sie tragen die Lohnkosten aller 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Schulen. 

   

f. Sie regeln die Anstellungsbedin-
gungen der nicht unterrichtenden 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Schulen. 

   

g. Sie bieten bei Bedarf eine Verpfle-
gungsmöglichkeit über die Mittags-
zeit an. Sie haben diesbezüglich al-
le 3 Jahre eine Bedarfsabklärung 
durchzuführen. Das Nähere regelt 
die Verordnung. 

   

h. Sie stellen ihren Schülerinnen und 
Schülern Bibliotheken oder Medio-
theken zur Verfügung. 
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§  59 
Schulprogramm 

 § 59 Abs. 3 (geändert)  

1 Die Schulen legen im Schulpro-
gramm periodisch fest, wie sie ihren 
Bildungsauftrag erfüllen wollen. 

   

2 Das Schulprogramm gibt insbeson-
dere Auskunft über: 

   

a. das pädagogische und organisato-
rische Konzept der Schule; 

   

b. die Massnahmen zur Umsetzung 
der Speziellen Förderung; 

b. die Massnahmen zur Umsetzung der 
Förderung bei besonderem Bildungs-
bedarf; 

  

c. die interne Evaluation; c. die Qualitätsentwicklung und -
sicherung; 

  

 cbis. die Schulentwicklungsplanung;   

d. den Einsatz der im Rahmen des 
Budgets zugesprochenen Mittel; 

   

e. die Form der Mitsprache der Schü-
lerinnen und Schüler; 

   

f. die Form der Zusammenarbeit mit 
den Erziehungsberechtigen und in 
der Berufsbildung mit allen beteilig-
ten Bildungspartnern. 

   

3 Das Schulprogramm wird auf An-
trag der Schulleitung durch den 
Schulrat genehmigt. 

3 Das Schulprogramm wird auf Antrag 
der Schulleitung durch den Schulrat ge-
nehmigt und der Öffentlichkeit zugäng-
lich gemacht. 

3 Das Schulprogramm wird auf An-
trag der Schulleitung bei den kanto-
nalen Schulen durch den Schulrat, 
bei kommunalen Schulen durch den 
Gemeinderat genehmigt und veröf-
fentlicht. 

Grundsätzlich wird immer der Gemein-
derat als zuständige Stelle genannt. 
Die Zuständigkeit entspricht letztend-
lich der Wahl des Führungsmodells der 
Gemeinde. 

4 Das Nähere regelt die Verordnung.    
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§  59d 
Bearbeitung 

 § 59d Abs. 2   

1 Die berechtigten Stellen dürfen die-
jenigen Daten in der SAL abfragen 
oder sich systematisch melden las-
sen bzw. selber bearbeiten, für deren 
Bearbeitung die Voraussetzungen 
von § 9 des Informations- und Da-
tenschutzgesetzes1) erfüllt sind. 

   

2 Als berechtigte Stellen gelten:  2 Als berechtigte Stellen gelten:  

a. Schulleitungen, Schulsekretariate, 
Lehrpersonen sowie Personen mit 
einem pädagogisch-
therapeutischen Auftrag der Volks-
schulen, der Gymnasien und der 
Berufsfachschulen; 

   

b. Schulräte;  b. (geändert) bei kantonalen Schu-
len Schulräte, bei kommunalen Schu-
len Gemeinderäte; 

Grundsätzlich wird immer der Gemein-
derat als zuständige Stelle genannt. 
Die Zuständigkeit entspricht letztend-
lich der Wahl des Führungsmodells der 
Gemeinde. 

c. das Generalsekretariat der Bil-
dungs-, Kultur- und Sportdirektion; 

   

d. das Amt für Volksschulen;    

e. die Dienststelle Gymnasien; e. Dienststelle Berufsbildung, Mittelschu-
len und Hochschulen; 

  

f. das Amt für Berufsbildung und Be-
rufsberatung; 

f. aufgehoben.   

g. das Statistische Amt.    

                                                   
1) GS 37.1165, SGS 162 

http://bl.clex.ch/data/162/de
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3 Schülerinnen und Schüler haben 
Zugriff auf die in der SAL vorhande-
nen eigenen Daten. Erziehungsbe-
rechtigten steht der Zugang zur SAL 
nur über den Account ihrer Kinder 
zur Verfügung. 

   

4 Der Regierungsrat legt in der Ver-
ordnung die Abfrageberechtigung im 
Einzelnen fest. 

   

 § 60e Massnahmen aus der internen 
Evaluation 

§ 60e Abs. 2, Abs. 3 (geändert)  

 1 Die Schulleitung wertet die Resultate 
der internen Evaluation auf Ebene der 
Schule als Organisation aus.  

  

 2 Die Schulleitung erarbeitet unter Mit-
wirkung des Schulrats die Massnahmen 
und unterbreitet sie diesem zur Geneh-
migung. Diese fliessen in die Schulent-
wicklungsplanung ein und werden der 
Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion zur 
Kenntnis gebracht. 

2 Die Schulleitung erarbeitet in den 
kommunalen Schulen unter Mitwir-
kung des Gemeinderats bzw. in den 
kantonalen Schulen unter Mitwirkung 
des Schulrats die Massnahmen und 
unterbreitet sie dem Gemeinderat 
bzw. dem Schulrat zur Genehmi-
gung. Die beschlossenen Massnah-
men fliessen in die Schulentwick-
lungsplanung ein und werden der 
Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion 
zur Kenntnis gebracht. 

Grundsätzlich wird immer der Gemein-
derat als zuständige Stelle genannt. 
Die Zuständigkeit entspricht letztend-
lich der Wahl des Führungsmodells der 
Gemeinde. 

 3 Die Schulleitung berichtet dem Schul-
rat sowie der Bildungs-, Kultur- und 
Sportdirektion über die Umsetzung der 
Massnahmen. 

3 Die Schulleitung berichtet der Bil-
dungs-, Kultur- und Sportdirektion 
sowie bei den kommunalen Schulen 
dem Gemeinderat bzw. bei den kan-
tonalen Schulen dem Schulrat über 
die Umsetzung der Massnahmen. 
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 4 Die Lehrerinnen und Lehrer reflektie-
ren ihren Unterricht regelmässig und 
passen ihn entsprechend an. 

  

 5 Das Nähere regelt die Verordnung.   

 § 61b Massnahmen aufgrund der Er-
kenntnisse der Aufsichtsprozesse 

 

§ 61b Abs. 2 (geändert)  

 1 Die Schulleitung entwickelt unter Mit-
wirkung des Schulrats geeignete Mass-
nahmen zur Umsetzung der Erkenntnis-
se aus den Aufsichtsprozessen. 

  

 2 In den kommunalen Schulen be-
schliesst der Schulrat über Massnah-
men und gewährleistet deren Umset-
zung. 

2 In den kommunalen Schulen be-
schliesst der Gemeinderat über Mas-
snahmen und gewährleistet deren 
Umsetzung. 

Grundsätzlich wird immer der Gemein-
derat als zuständige Stelle genannt. 
Die Zuständigkeit entspricht letztend-
lich der Wahl des Führungsmodells der 
Gemeinde. 

 3 In den kantonalen Schulen beschliesst 
die Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion 
über Massnahmen. Diese fliessen in die 
Schulentwicklungsplanung ein. 

  

 4 Die Schulleitung kann bei der Träger-
schaft Prozessberatung beantragen. 

  

 5  Die Bildungs-, Kultur- und Sportdirek-
tion begleitet den Massnahmenvollzug 
in allen Fällen und interveniert bei Be-
darf. 

  

 6 Das Nähere regelt die Verordnung.   

3.3 Schulbeteiligte              
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3.3.1 Schülerinnen und Schüler              

§  90 
Ordnungswidriges Verhalten von Schülerinnen und 
Schülern 

§  65a 
Ordnungswidriges Verhalten von Schülerinnen und Schü-
lern 

§  65a Abs. 2, Abs. 4 (geändert) 
 

 

1 Versäumen Schülerinnen und 
Schüler unentschuldigt den Unter-
richt oder verstossen sie vorsätzlich 
oder fahrlässig gegen Ordnung und 
Disziplin, ergreifen die Lehrerinnen 
und Lehrer, bei schweren Verstössen 
die Schulleitung, Massnahmen. 

1 Versäumen Schülerinnen und Schüler 
unentschuldigt den Unterricht oder 
verstossen sie vorsätzlich oder fahrläs-
sig gegen Ordnung und Disziplin, ergrei-
fen die Lehrerinnen und Lehrer, bei 
schweren Verstössen die Schulleitung, 
Massnahmen. 

  

2 Der Schulrat kann auf Antrag der 
Schulleitung Schülerinnen und Schü-
ler, die in schwerer Weise gegen 
Ordnung und Disziplin verstossen 
haben, aus der Schule ausschlies-
sen. 

2 Bei den kommunalen Schulen kann 
der Schulrat auf Antrag der Schulleitung 
Schülerinnen und Schüler, die in schwe-
rer Weise gegen Ordnung und Disziplin 
verstossen haben, aus der Schule aus-
schliessen. 

2 Bei den kommunalen Schulen kann 
der Gemeinderat auf Antrag der 
Schulleitung Schülerinnen und Schü-
ler, die in schwerer Weise gegen 
Ordnung und Disziplin verstossen 
haben, aus der Schule ausschlies-
sen. 
 
 

Grundsätzlich wird immer der Gemein-
derat als zuständige Stelle genannt. 
Die Zuständigkeit entspricht letztend-
lich der Wahl des Führungsmodells der 
Gemeinde. 

 3 Bei den kantonalen Schulen kann die 
Schulleitung in Absprache mit der Bil-
dungs-, Kultur- und Sportdirektion Schü-
lerinnen und Schüler, die in schwerer 
Weise gegen Ordnung und Disziplin 
verstossen haben, aus der Schule aus-
schliessen. 
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3 Der Schulrat hört die Erziehungsbe-
rechtigten und die Kindes- und Er-
wachsenenschutzbehörde an, wenn 
er den Ausschluss von Schülerinnen 
und Schülern erwägt. Der Aus-
schluss hebt die Schulpflicht nicht 
auf. 

4 Bei den kommunalen Schulen hört der 
Schulrat bzw. bei den kantonalen Schu-
len die Schulleitung die Erziehungsbe-
rechtigten an, wenn er oder sie den 
Ausschluss von Schülerinnen und Schü-
lern erwägt. Vor einem unbefristeten 
Ausschluss während der Schulpflicht 
muss zudem die Kindes- und Erwach-
senenschutzbehörde angehört werden. 
Der Ausschluss hebt die Schulpflicht 
nicht auf. 

4 Bei den kommunalen Schulen hört 
der Gemeinderat bzw. bei den kan-
tonalen Schulen die Schulleitung die 
Erziehungsberechtigten an, wenn er 
oder sie den Ausschluss von Schüle-
rinnen und Schülern erwägt. Wäh-
rend der obligatorischen Schulpflicht 
muss zudem die Kindes- und Er-
wachsenenschutzbehörde angehört 
werden. Der Ausschluss hebt die 
Schulpflicht nicht auf. 

Grundsätzlich wird immer der Gemein-
derat als zuständige Stelle genannt. 
Die Zuständigkeit entspricht letztend-
lich der Wahl des Führungsmodells der 
Gemeinde. 

4 Das Nähere regelt die Verordnung. 5 Das Nähere regelt die Verordnung.   

 §  65b 
Versetzung von Schülerinnen und Schülern 

§ 65b Abs. 1, Abs. 2, Abs.3 (geän-
dert) 

 

 1 Bei den kommunalen Schulen kann 
der Schulrat auf Antrag der Schulleitung 
bzw. bei kantonalen Schulen die Schul-
leitung Schülerinnen und Schüler im 
Einverständnis mit der Schulleitung der 
aufnehmenden Schule an eine andere 
Schule versetzen, wenn schwerwiegen-
de Gründe vorliegen, die eine weitere 
Beschulung an der bisherigen Schule 
unzumutbar machen. 
 

1 Bei den kommunalen Schulen kann 
der Gemeinderat auf Antrag der 
Schulleitung bzw. bei kantonalen 
Schulen die Schulleitung Schülerin-
nen und Schüler im Einverständnis 
mit der Schulleitung der aufnehmen-
den Schule an eine andere Schule 
versetzen, wenn schwerwiegende 
Gründe vorliegen, die eine weitere 
Beschulung an der bisherigen Schule 
unzumutbar machen. 

Grundsätzlich wird immer der Gemein-
derat als zuständige Stelle genannt. 
Die Zuständigkeit entspricht letztend-
lich der Wahl des Führungsmodells der 
Gemeinde. 
 

 2 Bei den kommunalen Schulen hört der 
Schulrat bzw. bei den kantonalen Schu-
len die Schulleitung die Erziehungsbe-
rechtigten oder die volljährige Schülerin 
oder den volljährigen Schüler an. 

2 Bei den kommunalen Schulen hört 
der Gemeinderat bzw. bei den kan-
tonalen Schulen die Schulleitung die 
Erziehungsberechtigten oder die voll-
jährige Schülerin oder den volljähri-
gen Schüler an. 

 

 3 Auf der Primarstufe ist bei Versetzung 
in eine andere Gemeinde vorgängig ei-
ne Kostengutsprache beim Gemeinderat 
der Wohngemeinde einzuholen. 

3 Delegiert der Gemeinderat seine 
Versetzungskompetenz an einen 
Schulrat, muss dieser bei Versetzung 
in eine andere Einwohnergemeinde 
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vorgängig eine Kostengutsprache 
beim Gemeinderat der Wohnge-
meinde einholen. 

§  68 
Mitsprache 

 § 68 Abs. 2 (geändert)  

1 Die Erziehungsberechtigten können 
von den Klassenlehrerinnen und 
Klassenlehrern ihrer Kinder die 
Durchführung von Elternabenden 
verlangen. 

   

2 Sie haben das Recht, von der 
Schulleitung und vom Schulrat ihrer 
Kinder angehört zu werden und an 
diese Gremien Anträge zu stellen. 

2 Sie haben das Recht, an kommunalen 
Schulen von der Schulleitung und vom 
Schulrat bzw. an kantonalen Schulen 
von der Schulleitung ihrer Kinder ange-
hört zu werden und an diesen bzw. die-
sen Anträge zu stellen. 

2 Sie haben das Recht, von der 
Schulleitung ihrer Kinder angehört zu 
werden und an diese Anträge zu stel-
len. 

 

3 Organisationen der Erziehungsbe-
rechtigten können zu wichtigen Fra-
gen und Erlassen im Bildungswesen 
zuhanden der zuständigen Behörde 
Stellung nehmen. 

   

4 Das Nähere regelt die Verordnung.    

§  69 
Pflichten 

 § 69 Abs. 2 (geändert)  

1 Die Erziehungsberechtigten:    

a. sind für die Erziehung ihrer Kinder 
verantwortlich; 

   

b. unterstützen und fördern den Bil-
dungsprozess ihrer Kinder; 
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c. arbeiten mit den Lehrerinnen und 
Lehrern sowie der Schule ihrer 
Kinder zusammen und suchen bei 
hängigen Fragen den direkten Kon-
takt mit ihnen; 

   

d. halten ihre Kinder an, die Regeln 
und Weisungen der Schule unter 
Berücksichtigung der Werte einer 
freiheitlichen, gleichberechtigten 
und solidarischen Gesellschaft ein-
zuhalten und den Unterricht sowie 
die Schulveranstaltungen lückenlos 
zu besuchen. 

   

2 Erziehungsberechtigte, die ihren 
Pflichten der Schule gegenüber nicht 
nachkommen, können vom Schulrat 
ermahnt oder mit Busse bis zu 
CHF 5'000 bestraft werden. 

2 Erziehungsberechtigte, die ihren Pflich-
ten der Schule gegenüber nicht nach-
kommen, können:  

2 Erziehungsberechtigte, die ihren 
Pflichten der Schule gegenüber nicht 
nachkommen, können:  

 

 a. an kommunalen Schulen vom Schul-
rat ermahnt oder mit Busse bis zu 
CHF 5'000 bestraft werden;  

a. (geändert) an kommunalen Schu-
len vom Gemeinderat ermahnt oder 
mit Busse bis zu CHF 5'000 bestraft 
werden; 

Grundsätzlich wird immer der Gemein-
derat als zuständige Stelle genannt. 
Die Zuständigkeit entspricht letztend-
lich der Wahl des Führungsmodells der 
Gemeinde. 

 b. an kantonalen Schulen von der Schul-
leitung ermahnt oder auf deren Antrag 
von der Bildungs-, Kultur- und Sportdi-
rektion mit Busse bis zu CHF 5'000 be-
straft werden. 

  

3 Das Nähere regelt die Verordnung.    

§  70 
Rechte 

 § 70 Abs. 1  

1 Die Lehrerinnen und Lehrer:  1 Die Lehrerinnen und Lehrer:  
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a. sind bei der Gestaltung des Unter-
richts innerhalb der Lehrpläne und 
des Schulprogramms frei; 

   

b. haben Anspruch auf Achtung ihrer 
Persönlichkeit, ihrer Privatsphäre 
und ihrer beruflichen Fähigkeiten; 

   

c. werden von der Schulleitung und 
dem Schulrat in ihrer Arbeit unter-
stützt und auf ihr Verlangen ange-
hört; 

c. werden in den kommunalen Schulen 
von der Schulleitung und dem Schulrat 
in ihrer Arbeit unterstützt und auf ihr 
Verlangen angehört; 

c. (geändert) werden von der Schul-
leitung in ihrer Arbeit unterstützt und 
auf Verlangen angehört; 

Die Linienführung obliegt den Schullei-
tungen. Diese sind damit auch für die 
Unterstützung der Lehrpersonen zu-
ständig und hören diese an. 

 

 cbis. werden in den kantonalen Schulen 
von der Schulleitung in ihrer Arbeit un-
terstützt und auf ihr Verlangen ange-
hört; 

cbis.  Aufgehoben.  

d. erhalten über sie persönlich betref-
fende Vorkommnisse von der 
Schulleitung direkt Mitteilung. 

   

2 Das Nähere regelt die Verordnung.    

3.4 Leitung und Aufsicht 3.4 Leitung         

3.4.1 Schulleitung 3.4.1 Leitung kommunaler Schu-
len 

  

 3.4.1.1 Schulleitung             

§  76 
Anstellung, Zusammensetzung 

 § 76 Abs. 1, Abs. 2, Abs. 4, Abs. 5 
(geändert) 
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1 Die Mitglieder der Schulleitung 
werden durch den Schulrat ange-
stellt. 

 1 Die Mitglieder der Schulleitung 
werden durch den Gemeinderat an-
gestellt. 

Grundsätzlich wird immer der Gemein-
derat als zuständige Stelle genannt. 
Die Zuständigkeit entspricht letztend-
lich der Wahl des Führungsmodells der 
Gemeinde. 

2 Besteht die Schulleitung aus meh-
reren Mitgliedern, sollen in ihr nach 
Möglichkeit beide Geschlechter ver-
treten sein. Das Nähere regelt die 
Verordnung. 

 2 In der Schulleitung sollen nach 
Möglichkeit beide Geschlechter ver-
treten sein.  

Anpassung der Bestimmung an die 
Formulierung für die Schulleitungen 
der Sekundarstufen I und II in § 82a. 

3 Mindestens 1 Mitglied der Schullei-
tung besitzt die für eine unbefristete 
Anstellung an der Schule erforderli-
che Ausbildung. 

   

  4 Der Gemeinderat entscheidet nach 
Anhörung der Schulleitung, ob diese 
in einem Leitungsmodell mit einer 
Rektorin oder einem Rektor sowie 
Konrektorinnen und Konrektoren or-
ganisiert wird oder ob keine Hierar-
chisierung der Schulleitung erfolgen 
soll. 
 

Wird ein Leitungsmodell ohne Hierar-
chisierung gewählt, muss eine An-
sprechperson bezeichnet werden. 

  5 Das Nähere regelt die Verordnung. 
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§  77 
Aufgaben 

 §  77 Abs. 1, Abs. 1bis (neu), Abs. 
1ter (neu) 

Eines der Hauptziele der neuen Füh-
rungsstrukturen an der Primarstufe 
und den Musikschulen ist eine bessere 
Einbindung der Schulen in die Ge-
meindeorganisation. Die Gemeinden 
entscheiden über das Führungsmodell. 
Dabei sollen die Schulleitungen ge-
stärkt werden in der pädagogischen, 
personellen, organisatorischen und 
administrative Führung. Die neuen 
Führungsstrukturen bedingen eine 
Aufgabenverschiebung vom Schulrat 
zur Schulleitung: 

- Anstellung der befristet und 
unbefristet angestellten Lehr-
personen und aller weiteren 
Mitarbeitenden der Schule  

- Verantwortung für die interne 
Evaluation, wobei der Ge-
meinderat über die Massnah-
men entscheidet  

- Umsetzung von Massnahmen 
aus Evaluation und Aufsicht im 
Rahmen der Schulentwick-
lungsplanung 

- Erstellung des Budgets und 
Jahresabschlusses inkl. Ent-
scheidkompetenz 

- Übernahme eines Teils der 
Entscheidkompetenz, bei dem 
bisher der Schulrat zuständig 
war (z.B. Jokertage, Urlaube, 
Personalrecht etc.) 

1 Die Schulleitung nimmt insbesonde-
re folgende Aufgaben wahr: 

 1 Die Schulleitung nimmt insbesonde-
re folgende Aufgaben wahr: 

 

a. Sie führt die Schule in pädagogi-
scher, personeller, organisatori-
scher und administrativer Hinsicht. 
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b. Sie sorgt für die Verbindung von 
Schule und Öffentlichkeit. 

   

c. Sie berät und beaufsichtigt die Leh-
rerinnen und Lehrer und beurteilt 
ihre Leistungen. 

 c. (geändert) Sie ist Anstellungsbe-
hörde von Lehrerinnen und Lehrern 
sowie weiteren Mitarbeitenden im 
pädagogischen, administrativen und 
ergänzenden Bereich, und berät, 
beaufsichtigt und beurteilt diese. 

Die Schulleitung ist Anstellungsbehör-
de aller Mitarbeitenden der Schule, in 
erster Linie der Lehrerinnen und Leh-
rer. Sie ist aber auch Anstellungsbe-
hörde von Sozialpädagoginnen und 
Sozialpädagogen, Assistenzen und 
gegebenenfalls der Sekretariate. Führt 
die Gemeinde ein Sekretariat, welches 
sowohl für Gemeinde- als auch für 
Schulangelegenheiten zuständig ist, 
kann sie die Anstellung an sich ziehen. 
Details sind in der Verordnung über die 
Schulleitung und die Schulsekretariate 
ausgeführt. 

d. Sie nimmt die befristete Anstellung 
von Lehrerinnen und Lehrern vor 
und beantragt dem Schulrat die 
unbefristete Anstellung von Lehre-
rinnen und Lehrern. 

 d. (geändert) Sie nimmt vor der Auf-
lösung von unbefristeten Anstel-
lungsverhältnissen durch die Arbeit-
geberin Rücksprache mit der Bil-
dungs-, Kultur- und Sportdirektion. 

Der bisherige Buchstabe d ist in Buch-
stabe c integriert. 
Vor einer Kündigung soll eine fachliche 
Rücksprache mit dem Bereich HR der 
Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion 
erfolgen. Damit wird eine Fachlichkeit 
gewahrt und die Professionalität der 
Entscheide gesichert.  

e. Sie gewährleistet die schulinterne 
Fortbildung der Lehrerinnen und 
Lehrer. 

 e. (geändert) Sie gewährleistet die 
schulinterne Fortbildung der Lehre-
rinnen und Lehrer und gegebenen-
falls weiterer unterstützender Fach-
personen. 

Die schulinterne Fortbildung richtet 
sich in erster Linie an die Lehrerinnen 
und Lehrer. Andere Fachpersonen wie 
Sozialpädagog/innen etc. können bei-
gezogen werden.   

f. Sie ist Beschwerdeinstanz bei Ent-
scheiden der Lehrerinnen und Leh-
rer sowie von Klassenkonventen. 
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g. Sie erarbeitet das Schulprogramm.  g. (geändert) Sie erarbeitet das 
Schulprogramm unter Mitwirkung des 
Lehrerinnen- und Lehrerkonvents 
und des Gemeinderats. 

 

h. Sie sorgt für die Umsetzung der 
Ergebnisse der internen und exter-
nen Evaluation sowie - im Falle der 
Berufsfachschulen - der Massnah-
men im Zusammenhang mit der 
lernortübergreifenden Qualitätssi-
cherung und -entwicklung. 

h. Sie verantwortet die interne Evaluati-
on der Schule als Organisation, erarbei-
tet unter Mitwirkung des Schulrats die 
Massnahmen und unterbreitet sie die-
sem zur Genehmigung. Die Massnah-
men werden in die Schulentwicklungs-
planung aufgenommen und der Bil-
dungs-, Kultur- und Sportdirektion zur 
Kenntnis gebracht. 
 

h. (geändert) Sie verantwortet die 
interne Evaluation der Schule als 
Organisation, erarbeitet unter Mitwir-
kung des Gemeinderats die Mass-
nahmen und unterbreitet sie diesem 
zur Genehmigung. Die Massnahmen 
werden in die Schulentwicklungspla-
nung aufgenommen und der Bil-
dungs-, Kultur- und Sportdirektion zur 
Kenntnis gebracht. 

Grundsätzlich wird immer der Gemein-
derat als zuständige Stelle genannt. 
Die Zuständigkeit entspricht letztend-
lich der Wahl des Führungsmodells der 
Gemeinde. 

 hbis Sie entwickelt unter Mitwirkung des 
Schulrats geeignete Massnahmen zur 
Umsetzung der Erkenntnisse aus den 
Aufsichtsprozessen zuhanden des 
Schulrats. 

hbis (geändert) Sie entwickelt unter 
Mitwirkung des Gemeinderats geeig-
nete Massnahmen zur Umsetzung 
der Erkenntnisse aus den Aufsichts-
prozessen zuhanden des Gemeinde-
rats. 

 

 hter.Sie sorgt im Rahmen der Schulent-
wicklungsplanung für die Umsetzung 
der aus Evaluation und Aufsicht resul-
tierenden und beschlossenen Mass-
nahmen. 

  

i. Sie trifft Entscheide innerhalb der 
Budgetvorgaben. 

 i. (geändert) Sie erstellt das Budget 
und den Jahresabschluss zuhanden 
des Gemeinderats und trifft Ent-
scheide innerhalb der Budgetvorga-
ben. 

Die Schulleitung erstellt unter Berück-
sichtigung und Einhaltung der kanto-
nalen und kommunalen Vorgaben das 
Budget zuhanden des Gemeinderats.  
 

j. Sie wirkt bei der Anstellung neuer 
Schulleitungsmitglieder mit. 
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  k. (geändert) Sie hat ein Antrags-
recht an den Gemeinderat und vertritt 
ihre Anträge bei Bedarf in den Ge-
meinderatssitzungen. 

Delegiert die Einwohnergemeinde die 
Aufgaben des Gemeinderats gesamt-
haft an einen Schulrat besteht dieses 
Antragsrecht an den Schulrat und nicht 
an den Gemeinderat. Die Schulleitung 
hat im Schulratsmodell Einsitz mit be-
ratender Stimme. Im Schulkommissi-
onsmodell bleibt hingegen das An-
tragsrecht an den Gemeinderat beste-
hen.  

  l. (geändert) Sie kann eine Anzahl 
von Tagen festlegen, an denen 
Schülerinnen und Schüler ohne An-
gabe von Gründen dem Unterricht 
fernbleiben können. 

Diese Aufgabe hat bisher der Schulrat 
wahrgenommen. Sie soll in den Auto-
nomiebereich der Schulleitungen fal-
len. 

  m. (geändert) Sie legt nach Anhö-
rung des Lehrerinnen- und Lehrer-
konvents die Schulleitungsorganisa-
tion fest und unterbreitet diese dem 
Gemeinderat zur Genehmigung. 

 

1bis Die Schulleitung übernimmt Auf-
gaben im Bereich der familienergän-
zenden Kinderbetreuung, sofern die 
Gemeinde diese Aufgaben ganz oder 
teilweise an die Schule delegiert. Die 
Gemeinde muss dabei die zusätzli-
chen Aufgaben der Schulleitung, die 
Ressourcierung sowie die Unterstel-
lung derselben regeln. 

 1bis Die Schulleitung übernimmt wei-
tere Aufgaben in den Bereichen Bil-
dung und familienergänzende Kin-
derbetreuung, sofern die Einwohner-
gemeinde diese Aufgaben ganz oder 
teilweise an die Schule delegiert. Die 
Einwohnergemeinde muss dabei die 
zusätzlichen Aufgaben der Schullei-
tung, die Ressourcierung sowie die 
Unterstellung derselben regeln. 

Es gibt Gemeinden, die der Schullei-
tung Verwaltungsaufgaben aus dem 
Bildungsbereich übertragen, bspw. 
Vorbereitung der Gemeinderatssitzun-
gen zu Bildungsthemen, Stellungnah-
men zu Vorlagen, Zuständigkeit für 
familienergänzende Kinderbetreuung 
etc. Diese Aufgaben sind zusätzlich zu 
ressourcieren. 

  1ter Entscheidet sich der Gemeinderat 
für ein Leitungsmodell mit Rektorin 
oder Rektor, so hat diese oder dieser 
zudem insbesondere folgende Auf-
gaben: 

Bei der Wahl eines Leitungsmodells 
mit Rektorin oder Rektor hat diese o-
der dieser zusätzliche Aufgaben. Ins-
besondere trägt sie oder er die Ge-
samtverantwortung für die Schule und 
vertritt diese nach aussen. 
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  a. Sie oder er trägt die Gesamtver-
antwortung für die Leitung und 
zeitgemässe Weiterentwicklung der 
Schule. 

 

  b. Sie oder er vertritt die Schule nach 
aussen. 

 

  c. Sie oder er legt unter Mitwirkung 
der Konrektorinnen und Konrekto-
ren und nach Anhörung des Lehre-
rinnen- und Lehrerkonvents die 
Schulleitungsorganisation fest und 
unterbreitet diese dem Gemeinde-
rat zur Genehmigung. 

 

2 Das Nähere regelt die Verordnung.    

§  78 
Beratung und Beurteilung 

 §  78 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 
(aufgehoben) 
 
Beratung (Überschrift geändert) 

 

1 Die Schulleitung wird durch den 
Schulrat beraten. Die Leistungen der 
Schulleitungsmitglieder werden durch 
den Schulrat regelmässig im Rah-
men von Mitarbeiterinnen- und Mitar-
beitergesprächen beurteilt. 

 1 Die Schulleitung wird durch den 
Gemeinderat beraten.  
 
 
 

Grundsätzlich wird immer der Gemein-
derat als zuständige Stelle genannt. 
Die Zuständigkeit entspricht letztend-
lich der Wahl des Führungsmodells der 
Gemeinde. 

2 Zur Beurteilung des Unterrichts von 
Schulleitungsmitgliedern zieht er 
Fachpersonen bei. 

 2 Aufgehoben.  

  §  78a (neu) 
 
Beurteilung 
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  1Die Leistungen der Schulleitungs-
mitglieder werden durch den Ge-
meinderat regelmässig im Rahmen 
von Mitarbeiterinnen- und Mitarbei-
tergesprächen beurteilt.  
 

 

  2 Entscheidet sich der Gemeinderat 
für ein Leitungsmodell mit Rektorin 
oder Rektor, wird diese oder dieser 
vom Gemeinderat und die Konrekto-
rinnen und Konrektoren von der Rek-
torin oder dem Rektor beurteilt. 
 

Der Gemeinderat ist grundsätzlich für 
die Anstellung aller Mitglieder der 
Schulleitung zuständig. Bei der Wahl 
des Leitungsmodells mit Rektorin oder 
Rektor wird die Personalführung der 
Konrektorinnen und Konrektoren an 
die Rektorin oder den Rektor delegiert. 

  3 Zur Beurteilung des Unterrichts von 
Schulleitungsmitgliedern zieht er 
Fachpersonen bei. 

Fachpersonen für die Beurteilung des 
Unterrichts können beim Amt für 
Volksschulen beantragt werden. 

  Titel nach § 78a (neu) 
3.4.1.1a Schulleitungskonferenz 

 

  §  78b (neu) 
 
Zusammensetzung und Aufgaben 

Die Schulleitungskonferenzen sind 
bisher nicht im Bildungsgesetz gere-
gelt. Damit waren sie auch nie eigene 
Adressatinnen bei Vernehmlassungs-
verfahren. Allerdings sind die Schullei-
tungskonferenzen auf Verordnungsstu-
fe heute schon installiert. Sie sollen 
neu auch im Bildungsgesetz abgebil-
det und damit gestärkt werden. Im 
Rahmen der neuen Führungsstruktu-
ren erhalten sie einen neuen Auftrag 
als beratendes Gremium des zustän-
digen Amtes der BKSD.  

  1 Die Schulleitungen der Primarstufe 
und der Musikschulen bilden je eine 
Schulleitungskonferenz. 
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  2 Die Schulleitungskonferenzen ha-
ben insbesondere folgende Aufgaben 
und Rechte: 

 

  a. Sie beraten und unterstützen die 
zuständigen Stellen der Bildungs-, 
Kultur- und Sportdirektion in allen 
zentralen Fragen der jeweiligen 
Schulart und des Bildungswesens 
und bringen die Anliegen ihrer 
Schulart ein. 

 

  b. Sie koordinieren alle schulüber-
greifenden Geschäfte im Zuständig-
keitsbereich der Schulleitungen. 

 

  c. Sie dienen der gegenseitigen Ori-
entierung der Schulleitungen über 
geplante und laufende Aktivitäten der 
jeweiligen Schulart. 

 

  d. Sie werden bei bevorstehenden 
bildungspolitischen Entscheiden 
rechtzeitig konsultiert. 

 

  e. Sie nehmen zuhanden der Bil-
dungs-, Kultur- und Sportdirektion zu 
allen die jeweilige Schulart betreffen-
den Erlassen Stellung. 

 

  f. Die Schulleitungskonferenz der 
Primarstufe pflegt den Kontakt zu 
den aufnehmenden Schulen und be-
zieht deren Anliegen ein. 

Mit dem ausdrücklichen Auftrag, mit 
den aufnehmenden Schulen Kontakt 
zu pflegen, wird die Laufbahnorientie-
rung bewusst betont und gestärkt. 

  3 Die Schulleitungskonferenzen wer-
den von einem Vorstand geleitet und 
von der Bildungs- Kultur- und Sport-
direktion fachlich unterstützt. Diese 
ist im Vorstand mit beratender Stim-

Der Einsitz der BKSD im Vorstand mit 
beratender Stimme hat zum Ziel, den 
Informationsfluss zu stärken und die 
fachliche Unterstützung zu gewährleis-
ten. 
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me vertreten. 

  4 Die Vorstände werden hälftig von 
der Trägerschaft und der Bildungs- 
Kultur- und Sportdirektion ressour-
ciert. Die übrigen Kosten der Schul-
leitungskonferenzen gehen zulasten 
des Kantons. 

 

  5 Das Nähere regelt die Verordnung.  

  Titel nach § 78b (neu) 
3.4.1.1b Gemeinderat 

 

  §  78c (neu) 
 
Aufgaben 

Mit den neuen Führungsstrukturen 
werden die bisherigen Aufgaben des 
Schulrats dem Gemeinderat zugewie-
sen. Damit wird im Grundsatz eine 
klare Linienorganisation vorgesehen. 
Dem Wunsch der Gemeinden nach 
Flexibilität in der Wahl ihrer Schulfüh-
rung wird Rechnung getragen, indem 
die Einwohnergemeinden die Möglich-
keit haben, zur Beratung des Gemein-
derats und zur Unterstützung der 
Schule eine ständige Kommission ein-
zusetzen oder die in diesem Gesetz 
vorgesehenen Aufgaben des Gemein-
derats gesamthaft an einen Schulrat 
zu übertragen. Nicht übertragen wer-
den kann grundsätzlich die Zuständig-
keit für Budget und Rechnung. Bei 
Kreisschulen ist die Aufgabenübertra-
gung an einen gemeinsamen Schulrat 
zwingend, vgl. § 78d. 
Gegenüber den bisherigen Aufgaben 
des Schulrats, sind folgende Zustän-
digkeiten neu geregelt:  
Der Gemeinderat ist Anstellungsbe-
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hörde der Schulleitungsmitglieder und 
genehmigt die Organisation der Schul-
leitung. Er nimmt die Führung und Be-
ratung der Schulleitung war, soweit 
diese nicht an einen Rektor oder eine 
Rektorin delegiert ist. Alle anderen 
Mitarbeitenden der Schule werden von 
der Schulleitung angestellt, d.h. insbe-
sondere auch die unbefristet angestell-
ten Lehrpersonen.  
Auch weitere Entscheide, die bisher 
beim Schulrat lagen, sind neu der 
Schulleitung zugewiesen, so etwa Jo-
kertage und Urlaube. 
Der Gemeinderat ist neu Beschwer-
deinstanz bei Entscheiden der Schul-
leitung. Dies führt zu einer Normalisie-
rung im Vergleich zu anderen Aufga-
benbereichen der Gemeinden. Be-
schwerdeinstanz gegen Entscheide 
des Gemeinderats ist der Regierungs-
rat. 
Schliesslich regelt die Bestimmung die 
Weisungsbefugnis des Gemeinderats 
gegenüber der Schulleitung. Dabei ist 
er gehalten, die eigenverantwortlichen 
Gestaltungsspielräume der Schule zu 
wahren. Er stellt sicher, dass die Vor-
gaben von Bund, Kanton und der Ge-
meinde eingehalten werden. 
Folgende Aufgaben, die bisher dem 
Schulrat zugewiesen waren, sind neu 
beim Gemeinderat angesiedelt: 

- Lokale Verankerung 
- Genehmigung des Schulpro-

gramms 
- Beschluss der Massnahmen 

zur Umsetzung der Evalua-
tionsergebnisse und Erkennt-
nisse aus der Aufsicht 



 

Entwurf Synopse Bildungsgesetz Führungsstrukturen PS/MS 07.09.2021 Seite 22 von 42 

Geltendes Recht Arbeitsversion FS Sek I/II Arbeitsversion FS PS/MS Notizen 

- Genehmigung von Budget und 
Rechnung. 

  1 Der Gemeinderat der kommunalen 
Schulen hat folgende Aufgaben: 

 

  a. Er ist besorgt, dass die Anliegen 
der Erziehungsberechtigten und der 
Öffentlichkeit eingebracht werden 
können. 

Die lokale Verankerung wird damit ge-
währleistet. 

  b. Er ist Anstellungsbehörde der 
Schulleitung. 

Die Anstellung erfolgt unter Mitwirkung 
der weiteren Mitglieder der Schullei-
tung sowie der Vertretung des Lehre-
rinnen- und Lehrerkonvents. Dadurch 
wird eine breit abgestützte Wahl gesi-
chert. 

  c. Er wirkt bei der Erarbeitung des 
Schulprogramms mit und genehmigt 
dieses unter Einhaltung der Vorga-
ben des Bundes und des Kantons.. 

Mit der Mitwirkung an und der Geneh-
migung des Schulprogramms über-
nimmt der Gemeinderat Verantwortung 
für die lokale strategische Ausrichtung 
der Schule. 

  d. Er wirkt bei der Erarbeitung von 
Massnahmen zu den Erkenntnissen 
aus der internen Evaluation und der 
Aufsicht mit, beschliesst diese und 
gewährleistet deren Umsetzung. 

Die Qualitätsentwicklung und –
sicherung sowie die Aufsicht sind für 
alle öffentlichen Schulen in den Titeln 
3.2.1 und 3.2.2 neu geregelt (LRV 
Führungsstrukturen Sekundarstufen I 
und II, Qualität, Aufsicht und Monito-
ring). Der Gemeinderat wirkt bei der 
Erarbeitung von Massnahmen zu den 
Erkenntnissen aus der internen Evalu-
ation und aus den Aufsichtsprozessen 
mit, beschliesst die Massnahmen und 
gewährleistet deren Umsetzung. Er 
berücksichtigt dabei den Gestaltungs-
spielraum der Schule. 

  e. Er kann eine vermittelnde Rolle für Als Schulbeteiligte gelten Schülerinnen 
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Anliegen aller Schulbeteiligten ein-
nehmen und hierfür zu Gesprächen 
aufbieten. 

und Schüler, Erziehungsberechtigte, 
Lehrpersonen und weitere Mitarbei-
tende der Schule sowie die Schullei-
tung. Oft lassen sich anbahnende Kon-
flikte im Gespräch niederschwellig lö-
sen, durch zuhören, vermitteln oder 
Einbringen einer Aussenperspektive 
etc. 

  f. Er ist Beschwerdeinstanz bei Ent-
scheiden der Schulleitung. 

Bisher war der Schulrat Beschwer-
deinstanz gegen Entscheide der 
Schulleitung. Neu ist dies der Gemein-
derat, was zu einer Normalisierung 
gegenüber anderen Aufgabenberei-
chen der Gemeinden führt. 

  g. Er beschliesst das Leitungsmodell 
der Schulleitung. 

 

  h. Er genehmigt die Organisation der 
Schulleitung. 

Die Genehmigungskompetenz lag bis-
her beim Schulrat. Sie war in den je-
weiligen Stufenverordnungen geregelt. 

  i. Er unterstützt die Schulleitung bei 
der Erfüllung ihrer Arbeit. 

Die Unterstützung der Schulleitung in 
der Erfüllung ihrer Aufgaben ist eine 
klare Führungsaufgabe. Sie geht vom 
Schulrat an den Gemeinderat über. 
Wenn die Einwohnergemeinde ein Lei-
tungsmodell mit einer Rektorin oder 
einem Rektor wählt, obliegt dieser oder 
diesem die Führung der weiteren 
Schulleitungsmitglieder (MAG etc.). 

  j. Er ist gegenüber den Schulleitun-
gen weisungsbefugt unter Sicherung 
der eigenverantwortlichen Gestal-
tungsspielräume der Schulen. 

Die Weisungsbefugnis ist eine allge-
meine Führungskompetenz. Bei der 
Schulführung ist den eigenverantwort-
lichen Gestaltungsspielräumen der 
Schule, insbesondere der Ausgestal-
tung des Schulprogramms, ein hoher 
Stellenwert beizumessen, d.h. die 
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Schule ist grundsätzlich im Rahmen 
der Vorgaben von Bund und Kanton 
(Gesetze, Verordnungen, Reglemente, 
Weisungen) frei in der Ausgestaltung 
ihrer Schule (Kontextsteuerung). 

  k. Er gewährleistet die Einhaltung der 
Vorgaben des Kantons, des Bundes 
und der Einwohnergemeinde. 

s.o. 

  l. Er lässt zeitlich befristet operative 
Eingriffe in die Schulführung vor-
nehmen, wenn wichtige rechtliche 
Vorgaben nicht eingehalten werden, 
das Funktionieren der Schule ge-
fährdet ist oder eine Krisensituation 
besteht. 

Eine Krisensituation entsteht bspw. 
durch einen erheblichen Personalaus-
fall, der die Schulführung gefährdet, 
Vorfälle an Schulen oder massiven 
Vorwürfen gegen einzelne Schulbetei-
ligte mit ausgeprägtem medialen Echo 
die Handlungsfähigkeit der Schullei-
tung nicht mehr gewährleistet.   

  m. Er genehmigt das Budget und die 
Rechnung. 

Die Schulleitung erstellt unter Berück-
sichtigung und Einhaltung der kanto-
nalen und kommunalen Vorgaben das 
Budget und legt dieses dem Gemein-
derat vor. 

  2 Das Nähere regelt die Verordnung.  

  §  78d (neu) 
 
Beratung und Aufgabenübertra-
gung 

Der Entscheid über die Wahl des Füh-
rungsmodells obliegt der Gemeinde-
versammlung (§ 185b Gemeindege-
setz). Entscheidet sich diese für ein 
Führungsmodell Schulrat bedarf es 
keiner Anpassung der Gemeindeord-
nung. Entscheidet sich diese für die 
Schulführung durch den Gemeinderat 
mit oder ohne beratende Kommission, 
muss dies in der Gemeindeordnung 
geregelt werden. Dieser Entscheid 
muss daher an der Urne gefällt wer-
den.  
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  1 Entscheidet sich die Einwohnerge-
meinde für die Schulführung durch 
den Gemeinderat, stellt dieser sicher, 
dass in wichtigen schulischen Belan-
gen je eine Vertretung der Schullei-
tung und des Lehrerinnen- und Leh-
rerkonvents vorgängig zu Entschei-
den beratend beigezogen werden.  

Diese Bestimmung soll sicherstellen, 
dass der Gemeinderat beim Grundmo-
dell die Schulleitung und eine Vertre-
tung des Lehrerinnen- und Lehrerkon-
vents vorgängig zu Entscheiden die 
Schule betreffend beratend beizieht. 
Damit ist die direkte Verbindung der 
wichtigsten Akteure der Schule in den 
Gemeinderat sichergestellt. 

  2 Die Einwohnergemeinde kann zur 
Beratung des Gemeinderats und zur 
Unterstützung der Schule in den in 
diesem Gesetz vorgesehenen Auf-
gaben nach Massgabe ihrer Ge-
meindeordnung eine ständige Kom-
mission einsetzen. 

Mit diesem Führungsmodell bleibt der 
Gemeinderat grundsätzlich voll ver-
antwortlich für die Schulen. Er lässt 
sich fachlich durch eine Kommission 
beraten (Einsetzung der Kommission 
gemäss § 104 Gemeindegesetz). Die 
Schulleitung wird ebenfalls durch die 
Kommission beraten, womit dieser 
auch eine Brückenfunktion zwischen 
Schulleitung und Gemeinderat zu-
kommt, jedoch ohne Entscheidungs-
kompetenzen.  

  3 Entscheidet sich die Einwohnerge-
meinde für ein Führungsmodell mit 
beratender Kommission, stellt sie 
sicher, dass je eine Vertretung der 
Schulleitung und des Lehrerinnen- 
und Lehrerkonvents Einsitz haben. 

Bei diesem Führungsmodell bleibt das 
Antragsrecht der Schulleitung an den 
Gemeinderat gemäss § 77 Abs. 1 Bst. 
k bestehen. 

  4 Die Einwohnergemeinde kann die in 
diesem Gesetz vorgesehenen Auf-
gaben des Gemeinderats gesamthaft 
an einen Schulrat übertragen. Nicht 
übertragen werden kann grundsätz-
lich die Zuständigkeit für Budget und 
Rechnung gemäss § 78c Abs. 1 Bst. 
m. 

Mit diesem Führungsmodell wird die 
bisherige Führungsstruktur mit einem 
für die Schule zuständigen Schulrat 
und dem für die Finanzen zuständigen 
Gemeinderat grundsätzlich weiterge-
führt. Das in § 77 Abs. 1 Bst. k vorge-
sehene Antragsrecht der Schulleitung 
wird durch die Einsitznahme im Schul-
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rat wahrgenommen. Änderungen er-
geben sich lediglich insoweit die Auf-
gaben des Gemeinderats in § 78c neu 
definiert worden sind, z.B. Anstel-
lungsbehörde aller Mitarbeitenden der 
Schule durch die Schulleitung. 

  5 Entscheidet sich die Einwohnerge-
meinde für ein Führungsmodell mit 
Schulrat, entfällt das Antragsrecht 
der Schulleitung gemäss § 77 Abs. 1 
Bst. k.  

 

  6 Bilden mehrere Einwohnergemein-
den eine Kreisschule, müssen sie die 
Aufgaben gemäss § 78c mit Aus-
nahme von Abs. 1 Bst. m an einen 
Schulrat übertragen. Die Zuständig-
keit für Budget und Rechnung kann 
in diesem Fall an eine gemeinderätli-
che Finanzkommission übertragen 
werden. 

Bei Kreisschulen ist das Führungsmo-
dell mit einem Schulrat zwingend not-
wendig, damit die die Schule betref-
fenden Entscheide von einem Gremi-
um gefällt werden können. 
Der bisherig oft aufgetretenen Schwie-
rigkeit bei Finanzierungsbeschlüssen 
zu Gunsten der Kreisschule durch 
mehrere Gemeinderäte kann mit der 
Einsetzung einer gemeinsamen ge-
meinderätlichen Finanzkommission mit 
eigener Entscheidungskompetenz 
Rechnung getragen werden. 

 Titel nach Titel 3.4.2 (neu) 
3.4.1.2 Schulrat 

  

§  79 
Wahl 

 § 79 Abs. 1 (geändert)  

1 Die Wahl der Schulräte der Volks-
schule (ohne Werkjahr) und der Mu-
sikschule richtet sich nach den Best-
immungen des Gemeindegesetzes. 

1 Die Wahl der Mitglieder der Schulräte 
der Primarstufe und der Musikschule 
richtet sich nach den Bestimmungen des 
Gemeindegesetzes. 

1 Sieht die Gemeindeordnung einen 
Schulrat vor, so richtet sich die Wahl 
der Mitglieder der Schulräte der Pri-
marstufe bzw. der Musikschule nach 
den Bestimmungen des Gemeinde-
gesetzes. 
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2 Die Einwohnergemeinden bestim-
men, ob für ihre Schulen je ein eige-
ner Schulrat oder für mehrere Schu-
len ein gemeinsamer Schulrat ge-
wählt wird. Führen mehrere Einwoh-
nergemeinden eine Schule gemein-
sam, bilden sie einen Kreisschulrat. 

2  Führen mehrere Einwohnergemeinden 
eine Schule gemeinsam, bilden sie ei-
nen Kreisschulrat. 

.  

3 Die Wahl der Schulräte des Werk-
jahres und der Schulen der Sekun-
darstufe II erfolgt durch den Regie-
rungsrat. 

3 Aufgehoben.   

4 Lehrerinnen und Lehrer können 
nicht in den Schulrat der Schule, an 
der sie unterrichten, gewählt werden. 

   

§  82 
Aufgaben 

 §  82 (aufgehoben)    
 

Die Aufgaben sind neu grundsätzlich 
dem Gemeinderat zugeordnet. Die 
Einwohnergemeinden entscheiden 
über eine allfällige Übertragung der-
selben an einen Schulrat. 

1 Der Schulrat hat folgende Aufga-
ben: 

1 Der Schulrat hat folgende Aufgaben:   

a. Er bringt die Anliegen der Erzie-
hungsberechtigten und der Träger-
schaft in die Schule ein und vermit-
telt die Anliegen der Schule gegen-
über der Trägerschaft und der Öf-
fentlichkeit. 

   

b. Er ist Anstellungsbehörde der 
Schulleitung. 

   

c. Er nimmt auf Antrag der Schullei-
tung die unbefristete Anstellung 
von Lehrerinnen und Lehrern vor. 
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d. Er genehmigt das Schulprogramm.    

e. Er gewährleistet die Umsetzung 
der Evaluationsergebnisse. 

e. Er wirkt bei der Erarbeitung von Mas-
snahmen zu den Erkenntnissen aus 
der internen Evaluation und der Auf-
sicht mit, beschliesst diese und ge-
währleistet deren Umsetzung. 

  

f. Er kann eine Anzahl von Tagen 
festlegen, an denen Schülerinnen 
und Schüler ohne Angabe von 
Gründen dem Unterricht fernblei-
ben können. 

   

g. Er ist Beschwerdeinstanz bei Ent-
scheiden der Schulleitung. 

   

 3.4.4 Konferenz der Schulratspräsidi-
en 

Titel nach § 82j (geändert) 
3.4.4 Konferenz der Schulratspräsi-
dien und der für die Bildung zustän-
digen Gemeinderäte  

Da nicht mehr alle Schulen über einen 
Schulrat verfügen, ist die Zusammen-
setzung der Konferenz aus Schulräten 
und kommunalen Schulverantwortli-
chen neu auch im Titel zum Ausdruck 
zu bringen. 

§  83 
Präsidentinnen- und Präsidentenkonferenz 

 § 83 Abs. 1 (geändert), Abs. 1bis 
(neu) 

 

1 Die Präsidentinnen und Präsiden-
ten der Schulräte der öffentlichen 
Schulen des Kantons und der Ein-
wohnergemeinden bilden eine Konfe-
renz. 

 1 Die Präsidentinnen und Präsiden-
ten der Schulräte der öffentlichen 
Schulen des Kantons und die für die 
Bildung zuständigen Gemeinderätin-
nen und -räte der kommunalen Schu-
len bilden eine Konferenz. 

Die Aufgaben der Schulräte der kanto-
nalen Schulen sowie der Gemeinderä-
te bzw. Schulräte der kommunalen 
Schulen unterscheiden sich. Insbe-
sondere kommt den Schulräten der 
kantonalen Schulen keine Führungs-
aufgabe mehr zu. Daher erscheint es 
sinnvoll die Konferenz teils separat 
tagen zu lassen, bei Bedarf auch nach 
Schulart. 
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  1bis Sieht die Gemeindeordnung ei-
nen Schulrat vor, so vertritt dessen 
Präsidentin oder Präsident die Schu-
le an der Konferenz. 

Wenn die Aufgaben des Gemeinderats 
an einen Schulrat delegiert worden 
sind, so nimmt dessen Präsidentin o-
der Präsident die Vertretung in der 
Konferenz wahr und nicht eine Vertre-
tung des Gemeinderats. 

2 Die Konferenz nimmt gegenüber 
der Bildungs-, Kultur- und Sportdirek-
tion zu wichtigen Erlassen und Anlie-
gen im Bildungswesen Stellung. 

   

3 Die Konferenz konstituiert sich 
selbst. 

   

§  88 
Regierungsrat 

§  88 § 88  Abs. 1  

1 Der Regierungsrat hat folgende 
Aufgaben: 

1 Der Regierungsrat hat folgende Aufga-
ben: 

1 Der Regierungsrat hat folgende 
Aufgaben: 

 

a. Er beschliesst Schulversuche.    

b. Er regelt die wöchentliche Unter-
richtszeit der Schülerinnen und 
Schüler an den Schulen des Kan-
tons und der Einwohnergemeinden. 

   

c. Er ist im Bildungswesen zum end-
gültigen Abschluss von Staatsver-
trägen ohne verfassungsändernden 
oder gesetzeswesentlichen Inhalt 
ermächtigt. 

   

d. Er schliesst Verwaltungsvereinba-
rungen ab. 
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e. Er kann Ausbildungsverhältnisse, 
die nicht dem Bundesgesetz über 
die Berufsbildung unterstellt sind, 
ganz oder teilweise den Bestim-
mungen dieses Gesetzes unterstel-
len. 

   

f. Er erlässt die Verordnungen über 
die einzelnen Schularten und über 
die Beurteilung, die Beförderung 
und die Übertritte der Schülerinnen 
und Schüler. 

   

 g. Er ist Beschwerdeinstanz bei Ent-
scheiden der Schulräte der kommuna-
len Schulen bzw. der Schulleitungen 
der kantonalen Schulen, sofern diese 
Aufgabe nicht einer anderen Behörde 
zugeordnet ist. 

g. (geändert) Er ist Beschwer-
deinstanz bei Entscheiden  
1. (neu) der Gemeinderäte der kom-
munalen Schulen oder der Schulräte, 
sofern die Einwohnergemeinde einen 
Schulrat eingesetzt hat, sowie  
2. (neu) der Schulleitungen der kan-
tonalen Schulen. 

Der Regierungsrat ist Beschwer-
deinstanz gegen Entscheide des Ge-
meinderats. Damit erfolgt eine Norma-
lisierung im Vergleich zu anderen Auf-
gabenbereichen der Gemeinden. So-
fern die Gemeinden ein Führungsmo-
dell mit Schulrat wählen, ist dieser an 
Stelle des Gemeinderats Vorinstanz.  

5 Disziplinar- und Beschwer-
dewesen 

5  Beschwerdewesen        

§  91 
Beschwerden 

 
 

§ 91 Abs. 2 (geändert), Abs. 3 (ge-
ändert) 

 

1 Gegen Verfügungen von Lehrerin-
nen und Lehrern sowie Klassenkon-
venten kann innert 10 Tagen seit 
ihrer Eröffnung bei der Schulleitung 
Beschwerde erhoben werden. 
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2 Gegen Verfügungen der Schullei-
tung kann innert 10 Tagen seit ihrer 
Eröffnung beim Schulrat Beschwerde 
erhoben werden. 

2 Gegen Verfügungen der Schulleitun-
gen der kommunalen Schulen kann in-
nert 10 Tagen seit ihrer Eröffnung beim 
Schulrat Beschwerde erhoben werden. 

2 Gegen Verfügungen der Schullei-
tungen der kommunalen Schulen 
kann innert 10 Tagen seit ihrer Eröff-
nung beim Gemeinderat oder dem 
Schulrat, sofern die Einwohnerge-
meinde einen solchen eingesetzt hat, 
Beschwerde erhoben werden. 

Anpassung an die neuen Führungs-
strukturen mit ihren Varianten für die 
kommunalen Schulen. 

3 Gegen Verfügungen und Entschei-
de der Bildungs-, Kultur- und Sportdi-
rektion und des Schulrates kann in-
nert 10 Tagen seit ihrer Eröffnung 
beim Regierungsrat Beschwerde er-
hoben werden. 

3 Gegen Verfügungen und Entscheide 
der Bildungs-, Kultur- und Sportdirekti-
on, der Schulräte der kommunalen 
Schulen sowie der Schulleitungen der 
kantonalen Schulen kann innert 10 Ta-
gen seit ihrer Eröffnung beim Regie-
rungsrat Beschwerde erhoben werden. 

3 Gegen Verfügungen und Entschei-
de folgender Behörden kann innert 
10 Tagen seit ihrer Eröffnung beim 
Regierungsrat Beschwerde erhoben 
werden: 

dito 

  a. Der Bildungs-, Kultur- und Sportdi-
rektion; 

 

  b. bei den kommunalen Schulen der 
Gemeinderäte oder der Schulräte, 
sofern die Einwohnergemeinde einen 
Schulrat eingesetzt hat; 

 

  c. bei den kantonalen Schulen der 
Schulleitungen. 

 

4 Wird eine Disziplinarmassnahme 
gegen eine Schülerin oder einen 
Schüler verfügt, so haben weder der 
Lauf der Beschwerdefrist noch die 
Einreichung einer Beschwerde auf-
schiebende Wirkung, es sei denn, die 
Beschwerdeinstanz ordne diese Wir-
kung aus wichtigen Gründen aus-
drücklich an. 

   

 §  91a 
Entscheide ohne Beschwerdemöglichkeit 

§ 91a Abs. 1 (geändert)  
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 1 Gegen Entscheide von Lehrerinnen 
und Lehrern, Klassenkonventen, der 
Schulleitungen sowie der Schulräte bei 
der kommunalen Schulen ist keine Be-
schwerdemöglichkeit gegeben, sofern 
sie folgende Sachverhalte betreffen: 

1 Gegen Entscheide von Lehrerinnen 
und Lehrern, Klassenkonventen, der 
Schulleitungen und bei den kommu-
nalen Schulen der Gemeinderäte 
oder der Schulräte, sofern die Ein-
wohnergemeinde einen Schulrat ein-
gesetzt hat, ist keine Beschwerde-
möglichkeit gegeben, sofern sie fol-
gende Sachverhalte betreffen: 

Die Aufgaben sind neu grundsätzlich 
dem Gemeinderat zugeordnet. Die 
Einwohnergemeinden entscheiden 
über eine allfällige Übertragung der-
selben an einen Schulrat. 

 a. Zuweisung in eine Klasse oder 
Wechsel einer Klasse innerhalb der 
Schule; 

  

 b. Disziplinarmassnahmen im Zustän-
digkeitsbereich der Lehrerinnen und 
Lehrer; 

  

 c. Ergebnis einer Beurteilung, darunter 
auch die Benotung mit der tiefsten Note, 
und Absenzeinträge, sofern diese kei-
nen Einfluss auf das weitere schulische 
oder berufliche Fortkommen haben; 

  

 d. Ermahnungen gegenüber Erzie-
hungsberechtigten. 

  

§  111 
Schulräte 

 § 111 Abs. 2 (geändert)  

1 Die bisherigen Schulpflegen und 
Aufsichtskommissionen werden mit 
Inkrafttreten des Bildungsgesetzes 
zu Schulräten. 

1 Die bisherigen Schulräte der kantona-
len Schulen sind mit Inkrafttreten der 
Änderung des Bildungsgesetzes vom 
dd.mm.yyyy zuständig für die Erfüllung 
der Aufgaben gemäss § 82i. 
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 1bis Bei zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
der Änderungen des Bildungsgesetzes 
gemäss Abs. 1 hängigen Beschwerde-
verfahren bei den Schulräten der kanto-
nalen Schulen oder gegen deren Ent-
scheide bleiben diese in Abweichung zu 
Abs. 1 bis zu deren rechtskräftigem Ab-
schluss zuständig. 

  

2 Die Amtsperiode der Schulpflegen, 
welche am 31. Dezember 2003 ab-
laufen würde, und die Amtsperiode 
der Aufsichtskommissionen, welche 
am 31. März 2004 auslaufen würde, 
werden bis zum 31. Juli 2004 verlän-
gert. Die nächste Amtsperiode der 
Schulräte beginnt am 
1. August 2004. 

2 Die nächste 4-jährige Amtsperiode der 
Schulräte der kantonalen Schulen und 
der kommunalen Schulen beginnt am 1. 
August 2024.  

2 Die nächste 4-jährige Amtsperiode 
der Schulräte der kantonalen Schu-
len und der kommunalen Schulen 
beginnt am 1. August 2024. Sofern 
sich die Einwohnergemeinde für ein 
Führungsmodell ohne Schulrat ent-
scheidet, endet die Amtsperiode der 
Schulräte mit Inkrafttreten des neuen 
Führungsmodells.  

Die Gemeinden benötigen eine länge-
re Übergangsfrist, um sich für ein Füh-
rungsmodell zu entscheiden. Damit 
besteht die Möglichkeit, dass Schulrä-
te, die ihr Amt am 1. August 2024 an-
treten, dieses nur bis zum Ablauf der 
Übergangsfirst bis zum Schuljahr 
2025/26 wahrnehmen. 

3 Die bisherigen Sekundarschulpfle-
gen sind nach Inkrafttreten des Bil-
dungsgesetzes als Schulräte für die 
aus den bisherigen Real- und Se-
kundarschulen neu gebildeten Se-
kundarschulen zuständig. 

3 aufgehoben.   

4 Die gemäss Schulgesetz vom 26. 
April 19792) ausschliesslich für Real-
schulen zuständigen Schulpflegen 
werden mit Inkrafttreten des Bil-
dungsgesetzes aufgelöst. 

4 aufgehoben.   

  §  111b (neu) 
 
Schulführung der kommunalen 
Schulen gemäss Änderung des 
Bildungsgesetzes vom 
dd.mm.yyyy 

 

                                                   
2) GS 27.169 
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  1 Die Einwohnergemeinden müssen 
den Entscheid der Gemeindever-
sammlung über das künftige Füh-
rungsmodell der Primarstufe bzw. der 
Musikschule gemäss § 185b Ge-
meindegesetz bis spätestens am 31. 
Juli 2025 mit den gegebenenfalls 
notwendigen Erlassanpassungen 
umsetzen. 

Diese Bestimmung gilt auch dann, 
wenn mehrere Gemeinden einen 
Zweckverband zur Führung einer 
Schule gebildet haben. 

  2 Bis zum Inkrafttreten des neuen 
Führungsmodells gelten die Bestim-
mungen des Bildungsgesetzes in der 
Fassung vom dd.mm.yyyy (GS xxx). 

 

  3 Für Einwohnergemeinden mit ei-
nem bestehenden Kreisschulvertrag 
gelten die Bestimmungen des neuen 
Führungsmodells ab Inkrafttreten 
dieser Änderung des Bildungsgeset-
zes.   

 

  4 Entscheidet sich die Gemeindever-
sammlung gemäss § 185b Gemein-
degesetz für ihre Primarstufe bzw. 
ihre Musikschule für das Führungs-
modell Gemeinderat oder das Füh-
rungsmodell mit beratender Kommis-
sion, verlängert sich die Amtsdauer 
der Schulräte bis zum Inkrafttreten 
des neuen Führungsmodells, längs-
tens bis zum 31. Juli 2025. 

 

  5 Entscheidet sich die Einwohnerge-
meinde für ein Führungsmodell ohne 
Schulrat, tritt der Gemeinderat ab 
dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des 
neuen Führungsmodells bei hängi-
gen Beschwerden an oder gegen 
den Schulrat an dessen Stelle. 
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  6 Die Arbeitsverhältnisse mit vom 
Schulrat angestellten Mitarbeitenden 
werden mit Inkrafttreten des neuen 
Führungsmodells grundsätzlich von 
der neuen Anstellungsbehörde wei-
tergeführt. Vorbehalten bleibt Abs. 7 
sowie reguläre Austritte. 

 

  7 Die Schulleitungsmitglieder werden 
mit Inkrafttreten des neuen Füh-
rungsmodells vom Gemeinderat an-
gestellt. Dies beinhaltet auch die Zu-
ständigkeit für die Anpassung beste-
hender Verträge. 

 

Anhänge              

1 Vademecum              

 II. II.  

 1. Das Verwaltungsverfahrensgesetz 
Basel-Landschaft (VwVG BL) wird wie 
folgt geändert: 

1. Das Verwaltungsverfahrensgesetz 
Basel-Landschaft (VwVG BL) wird 
wie folgt geändert: 

      

§ 27  
Beschwerdegegenstand im allgemeinen 

 § 27 Abs. 1  

1 Der Verwaltungsbeschwerde 
unterliegen: 

   

a. erstinstanzliche Verfügungen;    

b. Verfügungen letztinstanzlicher 
Gemeindebehörden; 

   

  bbis. (neu) Verfügungen der Schulräte 
der kommunalen Schulen, sofern die 
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Einwohnergemeinde einen Schulrat 
eingesetzt hat. 

c. * Verfügungen der Schulräte des 
Kantons und der 
Einwohnergemeinden; 

c. Verfügungen der Schulräte der 
kommunalen Schulen sowie der 
Schulleitungen der kantonalen Schulen; 

c. (geändert) Verfügungen der 
Schulleitungen der kantonalen Schu-
len ; 

 

d. * ...    

2 Ist eine Verfügung durch 
Einsprache anfechtbar, unterliegt erst 
der Einspracheentscheid der 
Beschwerde. 

   

§ 29  
Beschwerdeinstanz 

 § 29 Abs. 4 (geändert)  

1 Beschwerdeinstanz ist der 
Regierungsrat. Er beurteilt 
Beschwerden gegen: 

a. Verfügungen letztinstanzlicher 
Gemeindebehörden, 

abis. * Verfügungen letztinstanzlicher 
Zweckverbandsorgane, 

ater. * Verfügungen letztinstanzlicher 
Burgerkorporationsorgane 

b. Verfügungen der Bezirksbehörden, 

c. Verfügungen kantonaler 
Kommissionen, 

d. Verfügungen der Direktionen, 

e. Verfügungen kantonaler 
Dienststellen und ihrer Ämter, 

f. Verfügungen der übrigen 
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Verwaltungsbehörden. 

2 Unter Vorbehalt von Absatz 3 sind 
abweichende Vorschriften in anderen 
Erlassen, welche die Direktionen als 
Beschwerdeinstanz vorsehen, 
unbeachtlich. 

   

3 Der Regierungsrat kann durch 
Verordnung seine 
Entscheidkompetenz für bestimmte 
Sachgebiete, in denen der Weiterzug 
an das Kantonsgericht möglich ist, an 
eine Direktion delegieren, sofern 
diese nicht erstinstanzlich verfügt 
hat. 

   

4 Untere Beschwerdeinstanzen sind 
die Schulräte des Kantons und der 
Einwohnergemeinden. Ihre 
Verfügungen können an den 
Regierungsrat weitergezogen 
werden. 

4 Untere Beschwerdeinstanzen sind die 
Schulräte der kommunalen Schulen 
sowie die Schulleitungen der kantonalen 
Schulen. Ihre Verfügungen können an 
den Regierungsrat weitergezogen 
werden. 

4 Untere Beschwerdeinstanzen sind 
die Schulräte der kommunalen Schu-
len, sofern die Einwohnergemeinde 
einen Schulrat eingesetzt hat, sowie 
die Schulleitungen der kantonalen 
Schulen. Ihre Verfügungen können 
an den Regierungsrat weitergezogen 
werden. 

 

5 Vorbehalten bleiben abweichende 
Vorschriften in anderen Erlassen, die 
Rekurskommissionen oder 
Verwaltungsbehörden als besondere 
Beschwerdeinstanzen oder Gerichte 
als einzige Beschwerdeinstanz 
vorsehen. 

   

 2. Das Gesetz über die 
Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Kantons 
(Personalgesetz) wird wie folgt 

2. Das Gesetz über die Arbeitsver-
hältnisse der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Kantons (Personal-
gesetz) wird wie folgt geändert: 
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geändert: 

§ 71  
Beschwerde gegen Verfügungen der 
Anstellungsbehörde 

 § 71 Abs. 1  

1 Innert 10 Tagen kann Beschwerde 
erhoben werden: 

 1 Innert 10 Tagen kann Beschwerde 
erhoben werden: 

 

a. beim Regierungsrat gegen 
Verfügungen der 
verwaltungsinternen 
Anstellungsbehörde, unter Vorbehalt 
von Absatz 2; 

   

a.bis beim Schulrat gegen 
Verfügungen der Schulleitung als 
Anstellungsbehörde; 

a.bis beim Schulrat der kommunalen 
Schulen gegen Verfügungen der 
Schulleitung als Anstellungsbehörde; 

a.bis  (geändert) beim Gemeinderat 
der kommunalen Schulen bzw. beim 
Schulrat, sofern die 
Einwohnergemeinde einen Schulrat 
eingesetzt hat, gegen Verfügungen 
der Schulleitung als 
Anstellungsbehörde; 

 

b. beim Kantonsgericht gegen 
Verfügungen der gerichtlichen 
Anstellungsbehörden, der 
Aufsichtstelle Datenschutz, der 
Finanzkontrolle sowie des 
Ombudsmanns. 

   

 3. Das Schulgesundheitsgesetz wird wie 
folgt geändert: 

3. Das Schulgesundheitsgesetz wird 
wie folgt geändert: 

 

§ 4  
Schulgesundheitskommission, Wahl 

 

 § 4 Abs. 2 (geändert)  
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1 Die Schulgesundheitskommission 
wird vom Regierungsrat auf eine 
Amtsperiode von 4 Jahren gewählt. 

   

2 Der Kommission gehören 
mindestens 2 Ärztinnen oder Ärzte, 
je 1 Vertreterin oder 1 Vertreter eines 
Schulrats, einer Schulleitung und der 
Gemeinden sowie je 1 Vertreterin 
oder 1 Vertreter der für das 
Gesundheitswesen und der für die 
Bildung zuständigen Direktion an. 

2 Der Kommission gehören mindestens 
2 Ärztinnen oder Ärzte, je 1 Vertreterin 
oder 1 Vertreter eines Schulrats einer 
kommunalen Schule, einer Schulleitung 
und der Gemeinden sowie je 1 
Vertreterin oder 1 Vertreter der für das 
Gesundheitswesen und der für die 
Bildung zuständigen Direktion an. 

2 Der Kommission gehören mindes-
tens 2 Ärztinnen oder Ärzte, 2 Schul-
leitungsmitglieder sowie je 1 Vertre-
terin oder 1 Vertreter der für das Ge-
sundheitswesen und der für die Bil-
dung zuständigen Direktion an. 

Grundsätzlich soll eine Vertretung der 
Primarstufe und der Sekundarstufe I 
vertreten sein.  
Da es sich um ein operatives Gremium 
handelt, braucht es keine Vertretung 
der Gemeinden. 

3 Die Kommission konstituiert sich 
selbst, wobei der Vorsitz von einer 
Ärztin oder einem Arzt übernommen 
wird. 

   

  4. Das Gesetz über die Organisation 
und die Verwaltung der Gemeinden 
(Gemeindegesetz) wird wie folgt ge-
ändert: 

 

§ 80  
Aufsichtsinstanz  

 

 § 80 Abs. 2 (neu)  

1 Aufsichtsinstanz über den Gemeinde-
rat ist der Regierungsrat. 

   

  2 Aufsichtsinstanz über den Gemeinde-
rat in Bezug auf alle Fragen des Bil-
dungswesens ist die Bildungs-, Kultur- 
und Sportdirektion. 

Die Aufsicht über das Bildungswesen 
liegt gemäss §§ 61a ff Bildungsgesetz 
bei der BKSD.  
Da die Gemeinderäte neu grundsätz-
lich zuständig sind für die strategische 
Führung der Schulen, muss diesbe-
züglich die BKSD für die Aufsicht ein-
gesetzt werden. 
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Sofern sich die Gemeinden für ein 
Führungsmodell mit Schulräten ent-
scheiden, ist die Aufsicht über diese in 
§ 91 geregelt. 

  § 90a (nach Abschnitt 3.3.1.5)  
Führungsmodell der kommunalen Schulen 

Siehe Ausführungen zu § 185b. 

  1
 Sofern die Gemeindeversammlung 

die Aufgaben des Gemeinderates ge-
mäss Bildungsgesetz vom 6. Juni 2002 
nicht an einen Schulrat delegiert, legt 
die Gemeinde in der Gemeindeord-
nung die für die Primarstufe bzw. die 
Musikschule geltenden Führungsmo-
delle fest.   

 

§ 91  
* Schulräte 

 § 91 Abs. 1  
*  

Siehe Ausführungen zu § 185b. 

1
 Die Gemeinde legt in der Gemeinde-

ordnung fest: 
 1

 Die Gemeinde legt in der Gemeinde-
ordnung fest: 

 

a. die Anzahl ihrer Schulräte für Kin-
dergarten, Primarschule und Musik-
schule; 

 a. (geändert) die Anzahl ihrer Schulrä-
te für die Primarstufe bzw. die Musik-
schule, sofern die Gemeindeversamm-
lung ein Führungsmodell mit Schulrat 
beschlossen hat;  

 

b. die Zahl der Mitglieder sowie das 
Wahlorgan für die Schulräte gemäss 
Buchstabe a; 

   

c. das Wahlorgan für die Mitglieder des 
Schulrates für die Sekundarschule. 

   

2 Aufsichtsinstanz über die Schulräte ist 
die Bildungs-, Kultur- und Sportdirekti-
on. 

   

  § 185b (neu) 
Wahl des Führungsmodells der Primarstufe und 
Musikschule 
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  1 Die Gemeindeversammlung be-

schliesst bis zum 31.12.2023 über das 
jeweilige Führungsmodell der Pri-
marstufe und der Musikschule, so-
fern ihre Schulen nicht als Kreisschu-
le geführt werden. 

Grundsätzlich ist die grundlegende 
Organisation der Einwohnergemeinde 
in der Gemeindeordnung geregelt (§ 
45 Abs. 1 und 2 dieses Gesetzes). Die 
Änderung des Bildungsgesetzes be-
treffend die Führungsstrukturen der 
Primarstufe und der Musikschulen 
sieht neu ausdrücklich ein Recht der 
Gemeinden vor, sich für eines von 3 
Führungsmodellen zu entscheiden. 
Dies sofern die jeweilige Schule nicht 
als Kreisschule zusammen mit ande-
ren Gemeinden geführt wird (in diesem 
Fall ist das Führungsmodell Schulrat 
gesetzlich vorgegeben). Mit der Wahl-
möglichkeit wird dem Wunsch der 
Gemeinden nach Variabilität Rech-
nung getragen. Bei der Wahl des Füh-
rungsmodells handelt sich um eine 
grundlegende Frage der Gemeindeor-
ganisation. Daher muss diese Frage 
zwingend demokratisch diskutiert und 
legitimiert sein. 
§ 185b sieht, vorbehältlich für als 
Kreisschulen geführte Schulen, eine 
Beschlussfassung zum künftigen Füh-
rungsmodell der Primarstufe und der 
Musikschule durch die Gemeindever-
sammlung bis zum 31.12.2013 vor. 
Das Datum ist so gewählt, dass bei 
Wahl des Führungsmodells mit Schul-
rat die Schulratswahlen im 2024 regu-
lär durchgeführt werden können. So-
fern sich die Gemeindeversammlung 
für die Beibehaltung des Schulrats 
ausspricht, ist keine Änderung der 
Gemeindeordnung notwendig, da § 91 
dieses Gesetzes die Gemeinden be-
reits bisher verpflichtet hat, in ihrer 
jeweiligen Gemeindeordnung die An-
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zahl und das Wahlorgan der Schulräte 
für die Primarstufe und die Musikschu-
le festzulegen.  
Entscheidet sich die Gemeindever-
sammlung hingegen für ein Füh-
rungsmodell mit direkter Führung der 
Schule(n) durch den Gemeinderat oder 
das Führungsmodell mit beratender 
Kommission, ist eine Änderung der 
Gemeindeordnung unerlässlich. In die-
sem Fall muss die Gemeindeordnung 
sich zum gewählten Führungsmodell 
äussern. Die Bestimmungen zum 
Schulrat der Primarstufe bzw. der Mu-
sikschule sind sodann aufzuheben 
(siehe §§ 90a (neu) und 91 (geän-
dert)).  

  III.  

       Keine Fremdaufhebungen.       

  IV.  

       Der Regierungsrat legt den Zeitpunkt 
des Inkrafttretens dieser Änderung 
fest. 
  
Liestal, ... 
  
Im Namen des Landrats 
die Präsidentin: Steinemann 
die Landschreiberin: Heer Dietrich 

      

 


